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Zürich

Seit gestern ist klar: Die Behör-
den dürfen Temporärwohnun-
gen wie Airbnbs und Business
Apartments, die anstelle regulä-
rerWohnungen entstehen, künf-
tig verbieten (sieheArtikel oben).

DasHochbaudepartementvon
Tobias Langenegger verspricht
eine rasche Umsetzung. Ab
Herbst soll die neueRegel gelten.

Die linken Parteien begrüs-
sen das Urteil. Die heutige Ein-
schränkung geht auf eineMotion
der Alternative Linken (AL) aus
dem Jahr 2010 zurück. Lange
wollte der Stadtrat die Forde-
rung nicht umsetzen, was die
AL rückblickend einen «Skan-
dal» nennt.

«Nun verlangenwir eine um-
gehende Umsetzung des Ver-

bots», sagtAL-Co-Fraktionsprä-
sidentinTanjaMaag.Das zustän-
dige Amt für Baubewilligungen
soll eine oder zwei zeitlich be-
fristete Stellen schaffen, um die
in den letzten Jahren erfolgten
Umnutzungen möglichst rasch
rückgängig zu machen.

SP: «Wohnraumschutz ist
noch nicht geschafft»
Die AL hat zusammen mit Ak-
tivistinnen in den Kreisen 3, 4,
5 und 11 nach eigenen Angaben
über 1000 Business Apartments
und kommerzielle Airbnb-Nut-
zungen identifiziert. «Wir wer-
den diese Daten den städtischen
Behörden zur Verfügung stellen
und erwarten einen entschlos-
senenVollzug», sagtTanjaMaag.

Oliver Heimgartner, Präsident
der städtischen SP, fordert eine
umfassende Umwandlung der
temporären Apartments in nor-
male Mietwohnungen. «Dazu
soll das Hochbaudepartement
eine systematische Überprü-
fung des Mindestwohnanteils
durchführen.» Gemäss Heim-
gartner sind nun alle Business
Apartments im Wohnanteil il-
legal und «müssen verschwin-
den» – auchwenn dies mit bau-
lichem Aufwand verbunden sei.
Auch die StadtzürcherMitte-Par-
tei ist zufrieden: Das Urteil helfe
den «sehr knappenWohnraum»
zu schützen.

Zusätzlich zur nun geltenden
Einschränkung hat die SP zu-
sammen mit den Grünen und

derALeine Initiative eingereicht.
Diese verlangt, dassWohnungen
nur noch bis zu 90 Tage pro Jahr
an kurzfristige Besucherinnen
und Besucher vermietet werden
dürfen. Die Initiative sei nach
wie vor nötig, sagt Oliver Heim-
gartner. In vielen Wohnquartie-
ren liege derMindestwohnanteil
nicht sehr hoch.Dort seien Busi-
ness Apartments auch mit dem
neuen Bundesgerichtsentscheid
weiter erlaubt. «Der Schutz unse-
resWohnraums ist mit der neu-
en Regel noch nicht geschafft.»

FDPwill weniger statt
mehr Regeln
«Den Bundesgerichtsentscheid
gilt es zu akzeptieren», sagt Për-
parimAvdili, Präsident der Stadt-

zürcher FDP. Es sei aber nur
eine «politische Nebelpetarde».
Mit diesem Instrument löse die
Stadtregierung die Probleme
auf dem Zürcher Wohnungs-
markt nicht. «Der Stadtrat steht
in der Pflicht, durch Deregulie-
rungmehrWohnraum zu schaf-
fen, nicht nochmehrRegulierun-
gen für den bestehendenWohn-
raum einzuführen.» Das Verbot
schaffe keine neue Wohnung.
«Die Apartments decken offen-
sichtlich ein Bedürfnis ab. Und
dieMenschen, die darinwohnen,
kommen ohnehin nach Zürich»,
sagt Avdili.

Ähnlich sieht es SVP-Gemein-
derat Reto Brüesch. Ihm geht die
Einschränkung zu weit. Für den
Tourismus seienmöblierteWoh-

nungen wichtig, sagt Brüesch.
Durch die neue Einschränkung
würden zu wenige Wohnungen
frei, und wahrscheinlich solche
im hohen Preissegment. Zudem
mache die Durchsetzung einen
grossen Kontrollaufwand nötig.
Auch Brüesch plädiert für einfa-
chere Bauregeln.

Wie genau die Kontrollen der
Stadt aussehen werden, ist noch
unklar. Das Hochbaudeparte-
ment hat eine Meldepflicht für
die Art der Wohnnutzung ange-
kündigt. Zudem werde die Bau-
behörde aufgrundkonkreterHin-
weise überprüfen, ob die neue
Regelung eingehalten werde.

Beat Metzler und
Patrice Siegrist

Die ALwill 1000 illegaleWohnungen den Zürcher Behördenmelden
Business Apartments Die Linke freut sich über das neue Temporärwohnungsverbot. FDP und SVP halten wenig von den neuen Kontrollen.

Beat Metzler und
Patrice Siegrist

Das Versprechen ist gross: «Sie
werden es lieben», schreibt ein
internationaler Anbieter von
Business Apartments in Zürich.

Gemeint ist eine möblierte
Wohnung mitten in Wiedikon
nahederWeststrasse. 77Quadrat-
metergibts fürknapp 5000Fran-
ken imMonat. «Beginnen Sie, ab
dem ersten Tag zu leben in Zü-
rich», heisst es im Inserat.

Seit gestern Mittag ist klar:
SolcheTemporärwohnungen,die
in Wohnzonen liegen, darf die
Stadt Zürich künftig verbieten.
Eine entsprechende Einschrän-
kung beschloss die links-grüne
Mehrheit imGemeinderat bereits
Ende September 2021. Doch da-
gegen rekurrierten vier Firmen,
die selber Hunderte von möb-
lierten Wohnungen kurzzeitig
vermieten. Sie unterlagen be-
reits vor dem Baurekursgericht
undvordemVerwaltungsgericht.

Und jetzt auch vor dem Bun-
desgericht, das fast zwei Jahre
Zeit gebraucht hat für das Urteil.

Vier Anbieter sahen ihre
Grundrechte verletzt
Die vier Unternehmen beklag-
ten dieVerletzung verschiedener
Grundrechte – der Wirtschafts-
freiheit, der Eigentumsgarantie
und des Diskriminierungsver-
bots. Das Bundesgericht hat alle
Punkte zurückgewiesen.

Die Stadt Zürich habe das
Recht, solche Einschränkungen
zu erlassen, heisst es im Urteil.
Zudembestehe ein hohes öffent-
liches Interesse, «das Bedürf-
nis der ortsansässigen Bevölke-
rung an einem genügenden An-
gebot von Mietwohnungen zu
befriedigen». Dies rechtfertige
denEingriff.MildereMittel reich-
ten nicht, um das gleiche Ziel zu
erreichen.

Die vierUnternehmenbemän-
gelten auch die Ungleichbehand-
lung imVergleich zu den Hotels.
Diese dürfen weiterhin Flächen
nutzen, die gemäss der Bauord-
nung zwingend fürs Wohnen
vorgesehen sind, befristet ver-
mietete Wohnungen hingegen
nicht.Auch hierwiderspricht das
Bundesgericht: Hotels würden
zur «Belebung undWohnlichkeit
von Stadtquartieren beitragen».

Bei BusinessApartments sei dies
viel weniger der Fall.

Laut dem zuständigen Hoch-
baudepartement, dem seit kur-
zem Tobias Langenegger (SP)
vorsteht, soll die Regel ab spä-
testens diesem Herbst gelten –
sofern kein Rekurs wegen eines
formalen Fehlers eingehe.Die in-
haltliche Prüfung sei juristisch
abgeschlossen.

Ab Herbst dürfen also die
meisten Stadtzürcher Wohnun-
gen nicht mehr in befristet ver-
mietete umgewandelt werden.
Das Hochbaudepartement wird
daher verlangen, dass in künf-
tigen Baugesuchen auch die Art
der Wohnnutzung angegeben
wird. Dies schreibt das Amt in
einer Mitteilung.

ZudemmüssenEigentümerin-
nen für eine geplante Nutzungs-
änderung in Business Apart-
ments ein Baugesuch einreichen,
auchwenndafürkeine baulichen
Massnahmen erfolgen.«Die Bau-
behördewird aufgrundkonkreter
Hinweise überprüfen,obdie neue
Regelung eingehalten wird.»

Tobias Langenegger zeigt sich
auf Anfrage erfreut über das
Urteil. «Es gibt Schub in dieser
wichtigen Frage.» In der kon-
kreten Umsetzung bestünden
noch offene Fragen. Es brau-
che nun rasch klare Regeln für
den Vollzug, die auch allfälli-
ge Umgehungsmöglichkeiten
durch Business-Apartments-An-
bieter adressierten. «Der politi-
scheAuftrag ist klar:Wohnraum
soll nicht für Airbnbs und ande-
re Kurzzeitvermietungen zweck-
entfremdet werden.»

Was passiert mit
bestehenden Apartments?
Einewichtige Frage lautet auch:
Was passiert mit den bestehen-
den BusinessApartments, die im
Wohnanteil liegen und gemäss
derneuen Regel illegal sind?Also
mit Angeboten wie der inserier-
tenWohnung inWiedikon?

Allein zwischen 2022 und
2025 sind gemäss Statistik Stadt
Zürich 1600neueBusinessApart-
ments entstanden.Wie viele der
insgesamt rund 5320 (Stand

Ende 2025) von der neuen Ein-
schränkung betroffen sind, ist
nicht bekannt. Es dürfte sich um
mehrere Tausend handeln.

DasHochbaudepartement hat
mehrfach bekräftigt, dass die-
se Temporärwohnungen nach
einem Ja des Bundesgerichts
wieder zu Langfristwohnun-
gen umgerüstet werden müs-
sen. Der Bestandsschutz greife
in diesem Fall nicht, argumen-
tiert das Amt auch in der Mit-
teilung von gestern. Temporär
vermietete Wohnungen liessen
sich leicht in regulär vermiete-
te zurückverwandeln. Der ein-
zige Unterschied bestehe in der
Möblierung. Wegen des gerin-
gen Aufwands dürfe die Stadt
eine Rücknutzung verordnen.
Nur wenn teure Arbeiten nötig
würden, ein Kücheneinbau zum
Beispiel, könne eine nachträgli-
che Anpassung wohl nicht ver-
langt werden.

Diese Ankündigung ist eine
schlechte Nachricht für die An-
bieter von BusinessApartments.
Nicht nurwerden sie kaummehr

wachsen können. Sie müssten
auch viele ihrer Angebote auf-
geben.

DerRechtsanwalt dervier pro-
zessierenden Apartment-Unter-
nehmen äussert sich auf An-
frage nicht zum Urteil. Gemäss
angefragten Expertinnen wird
die Durchsetzung der Regel zu
zahlreichen Rechtsfällen füh-
ren. So könnten Anbieter versu-
chen, ihre Apartmenthäuser als
Hotels zu deklarieren. Auch der
Umgang mit Zwischennutzun-
gen nach Leerkündigungen dürf-
te umstritten sein.

Zusätzlich zur neuen Ein-
schränkung hat die SP zusam-
menmit den Grünen und derAL
eine Initiative eingereicht. Diese
verlangt, dass Wohnungen nur
noch bis zu 90 Tage pro Jahr an
kurzfristige Besucher vermietet
werden dürfen. Der Stadtrat er-
arbeitet hierzu einen Gegenvor-
schlag aus. Dieser soll dasAnlie-
gen aufnehmen und auf die neue
Business-Apartment-Regel ab-
gestimmt sein, heisst es in der
Mitteilung der Stadt.

Zürich darf Airbnbs inWohngebieten verbieten
Stadt kann durchgreifen Ab Herbst sind Temporärwohnungen nur noch stark eingeschränkt erlaubt.
Das Bundesgericht stützt eine neue Regel.

Business Apartments wie jene an der Martastrasse können bald verboten werden. Foto: Clara Neugebauer

Wo kaum mehr Business Apartments erstellt werden dürfen

Vorgeschriebene Mindestwohnanteile gemäss geltender BZO.
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«Der politische
Auftrag ist klar:
Wohnraum soll
nicht für Airbnbs
zweckentfremdet
werden.»

Tobias Langenegger
Stadtrat und Vorsteher
Hochbaudepartement (SP)


